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RS OGH 1979/10/17 6Ob595/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1979

Norm

KO §20 Abs2

Rechtssatz

Aufrechenbarkeit der Regereßforderung des Bürgen, wenn gar nicht behauptet wird, daß der Bürge bei Übernahme

der Bürgschaftsverpflichtung von der Zahlungsunfähigkeit der Gemeinschuldnerin Kenntnis hatte oder Kenntnis haben

mußte.
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